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Grossratsbeschluss  
betreffend Änderungen der Interkantonalen  
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsab-
schlüssen (Diplomanerkennungsvereinbarung) 

 

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

gestützt auf Artikel 74 Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 6. Juni 
1993,1) 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

1. Der Kanton Bern stimmt den im Anhang wiedergegebenen Änderungen 
vom 24. Oktober und 21. November 2013 der Interkantonalen Vereinba-
rung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen2) (Diplomaner-
kennungsvereinbarung) zu. 

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Änderungen der Vereinbarung zuzu-
stimmen, soweit es sich um geringfügige Änderungen des Verfahrens 
und der Organisation handelt. 

3. Er wird ermächtigt, die Vereinbarung gemäss Artikel 13 zu kündigen. 

4. Er bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Grossratsbeschlus-
ses. 

5. Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung und ist in 
die Bernische Amtliche Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Bern, 17. November 2014 Im Namen des Grossen Rates 

 Die Präsidentin: Struchen 
 Der Generalsekretär: Trees 

 

 
1) BSG 101.1 
2) BSG 439.18 

17. 
November 
2014 
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Fakultatives Referendum 

Gegen diesen Grossratsbeschluss, welcher am 17. November 2014 vom 
Grossen Rat beschlossen worden ist, kann die Volksabstimmung  
(Referendum) verlangt werden (Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b der Kan-
tonsverfassung). 

Für das Sammeln und Einreichen von Unterschriften (mindestens 10 000 in 
kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigte Personen) sind Artikel 123–
132 des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen Rechte massge-
bend. 

Beginn der Referendumsfrist 17. Dezember 2014 
Ablauf der Referendumsfrist (Unterschriften  
zur Beglaubigung deponiert) 

 
17. März 2015 

Abgabe der beglaubigten Unterschriften bei  
der Staatskanzlei 

 
16. April 2015 

Der Grossratsbeschluss ist im Internet unter www.be.ch/referenden publi-
ziert. Er kann auch bei der Staatskanzlei oder bei der Gemeinde-verwaltung 
bezogen werden. 
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Anhang 
 
Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung  
von Ausbildungsabschlüssen  
(Diplomanerkennungsvereinbarung) 
(Änderung) 
 

 Art. 1 1 Unverändert. 

 2 Sie regelt in Anwendung nationalen und internationalen Rechts 
die Anerkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse sowie die Umset-
zung der Meldepflicht von Dienstleistungserbringerinnen und 
-erbringern. 

 3 und 4  Unverändert. 

 
Art. 6 1 Anerkennungsreglemente legen für einzelne Ausbildungs-
abschlüsse oder für Gruppen verwandter Ausbildungsabschlüsse insbe-
sondere fest 
a die Voraussetzungen der Anerkennung (Art. 7), 
b das Anerkennungsverfahren, 
c die Voraussetzungen für die Anerkennung ausländischer Ausbildungs-

abschlüsse und 
d das Verfahren betreffend die Meldepflicht und die Nachprüfung 

der Berufsqualifikationen von Dienstleistungserbringerinnen und 
-erbringern. 

 2 und 3  Unverändert. 

 Art. 10 1 Unverändert. 

 2 Gegen Entscheide der Anerkennungsbehörden sowie gegen Entscheide 
betreffend die Gebühren gemäss Artikel 12ter Absatz 8 kann von betroffenen 
Privaten binnen 30 Tagen seit Eröffnung bei einer 
vom Vorstand der jeweiligen Konferenz eingesetzten Rekurskommission 
schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. Die 
Vorschriften des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundes-
verwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG)1) finden sinngemäss 
Anwendung. Entscheide der Rekurskommission können von den Anerken-
nungsbehörden wie auch von den betroffenen Privaten gestützt auf die 
Artikel 82 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesge-
richt (Bundesgerichtsgesetz, BGG)2) beim Bundesgericht mit Beschwerde 
angefochten werden  

 3 Unverändert.  

 
1)  SR 173.32 
2)  SR 173.110 
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Kosten und  
Gebühren 

Art. 12 1 Die Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden 
unter Vorbehalt von Absätzen 2, 3 und 4 von den Vereinbarungskantonen 
nach Massgabe der Einwohnerzahl getragen. 

 2 Für das Ausstellen von Bescheinigungen über die nachträgliche gesamt-
schweizerische Anerkennung eines kantonalen Diploms und von Beschei-
nigungen im Zusammenhang mit der Meldepflicht der Dienst-
leistungserbringerinnen und -erbringer sowie für die Erfassung der gemäss 
Artikel 12ter Absatz 5 notwendigen Daten und für die Erteilung von Auskünf-
ten aus dem Register der Gesundheitsfachpersonen gemäss Artikel 12ter

Absatz 8 können Gebühren in der Höhe von mindestens 100 Franken bis 
höchstens 1000 Franken erhoben werden.  

 3 Für Entscheide und Beschwerdeentscheide betreffend 
a die nachträgliche gesamtschweizerische Anerkennung eines kantonalen 

Diploms, 
b die Anerkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse, 
c die Meldepflicht für Dienstleistungserbringerinnen und -erbringer und 
d die Nachprüfung der beruflichen Qualifikationen der Dienst-

leistungserbringerinnen und -erbringer 

können Gebühren in der Höhe von mindestens 100 Franken bis höchstens 
3000 Franken erhoben werden. 

 4 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz legt die einzelnen Gebühren in 
einem Gebührenreglement fest. Sie bemisst sich nach dem jeweiligen Zeit-
und Arbeitsaufwand sowie nach dem öffentlichen Interesse an der jeweili-
gen Tätigkeit.  

 Art. 12ter 1 Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber 
von inländischen, im Anhang zu dieser Vereinbarung aufgeführten nicht 
universitären Ausbildungsabschlüssen in Gesundheitsberufen sowie die 
Inhaberinnen und Inhaber entsprechender als gleichwertig anerkannter 
ausländischer Ausbildungsabschlüsse. Das Register erfasst ausserdem 
Personen, die sich nach dem Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über 
die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von Dienst-
leistungserbringerinnen und 
-erbringern in reglementierten Berufen (BGMD)1) gemeldet haben und über 
den Abschluss in einem Beruf gemäss Anhang verfügen. 

 2 Die GDK kann die Führung des Registers an Dritte delegieren. 

 3 Der Vorstand der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten Stand 
an. 

 

 
1)  SR 935.01 
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4 Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen 
und Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Quali-
tätssicherung sowie zu statistischen Zwecken. Es dient ausserdem der 
Vereinfachung der für die Erteilung der Berufsausübungsbewilligungen 
notwendigen Abläufe. 

 5 Das Register enthält die Daten, die zur Erreichung des Zwecks nach 
Absatz 4 benötigt werden. Dazu gehören auch die in Absatz 7 Satz 2 ge-
nannten besonders schützenswerten Personendaten. Im Register wird 
ebenfalls die Versichertennummer gemäss Artikel 50e Absatz 3 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHVG)1) zur eindeutigen Identifizierung der im Register auf-
geführten Personen sowie der Aktualisierung der Personendaten systema-
tisch verwendet. Der Vorstand der GDK erlässt nähere Bestimmungen. 

 6 Die für die Erteilung von inländischen und die für die Anerkennung von 
ausländischen Ausbildungsabschlüssen zuständigen Stellen teilen der 
registerführenden Stelle unverzüglich jeden erteilten bzw. anerkannten 
Ausbildungsabschluss mit. Die zuständigen kantonalen Behörden teilen der 
registerführenden Stelle unverzüglich die Erteilung, die Verweigerung, den 
Entzug und jede Änderung der Bewilligung zur Berufsausübung, namentlich 
jede Einschränkung der Berufsausübung, jede andere aufsichtsrechtliche 
Massnahme sowie die Personen mit, die sich nach dem BGMD gemeldet 
haben und ihre Tätigkeit ausüben dürfen. Die in Absatz 1 genannten Perso-
nen liefern der registerführenden Stelle alle im Sinne des Absatzes 5 erfor-
derlichen Daten, soweit sie über diese verfügen und nicht andere Stellen 
zur Datenlieferung verpflichtet sind. 

 7 Die im Register enthaltenen Daten werden durch ein Abrufverfahren 
bekannt gegeben. Gründe für den Entzug bzw. die Verweigerung der Be-
rufsausübungsbewilligungen sowie Daten zu aufgehobenen Ein-
schränkungen und zu anderen aufsichtsrechtlichen Massnahmen stehen 
nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilligungen sowie den für 
die Aufsicht zuständigen Behörden zur Verfügung. Die Versichertennummer 
steht nur der registerführenden Stelle sowie den für die Erteilung von Be-
rufsausübungsbewilligungen zuständigen Behörden zur Verfügung. Alle 
anderen Daten sind öffentlich zugänglich.  

 8 Für die Erfassung der nach Absatz 5 notwendigen Daten werden bei den 
in Absatz 1 genannten Personen, für die Erteilung von Auskünften an Priva-
te und ausserkantonale Stellen von den Auskunftsersuchenden Gebühren 
gemäss Artikel 12 erhoben. 

 

 
1)  SR 831.10 
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 9 Alle Einträge zu einer Person werden aus dem Register entfernt, sobald 

eine Behörde deren Ableben meldet. Die Daten können danach in anony-
misierter Form für statistische Zwecke verwendet werden. Der Eintrag von 
Verwarnungen, Verweisen und Bussen wird fünf Jahre nach ihrer Anord-
nung, der Eintrag von Einschränkungen der Bewilligung fünf Jahre nach 
deren Aufhebung entfernt. Beim Eintrag eines befristeten Berufsaus-
übungsverbotes wird zehn Jahre nach seiner Aufhebung im Register der 
Vermerk «gelöscht» angebracht.  

 Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden zu den Absätzen 10 und 11.  

 Die Änderungen wurden von der Schweizerischen Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK) und der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren beschlossen. 

 Der Vorstand der EDK setzt die Änderung der Vereinbarung in Kraft, wenn 
ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten sind. Sie ist dem Bund zur 
Kenntnis zu geben. 

Braunwald, 24. Oktober 2013 Im Namen der Schweizerischen  
Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren 

Die Präsidentin: Isabelle Chassot 
Der Generalsekretär: Hans Ambühl 

Bern, 21. November 2013 Im Namen der Schweizerischen  
Konferenz der kantonalen Gesundheits-
direktorinnen und -direktoren 

Der Präsident: Carlo Conti 
Der Zentralsekretär: Michael Jordi 

 


